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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §9 Abs2 idF 2004/I/077;

Rechtssatz

Auf Fahrten während der Dienstzeit mit vom Dienstgeber zur Verfügung gestellten Fahrtmitteln ist im Zusammenhang

mit der Frage der zumutbaren Entfernung des Arbeitsortes nicht Bedacht zu nehmen.
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